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Erklärung zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Errichtung eines Europäischen Zusammenschlusses für territoriale Zusammenarbeit (EZTZ) (COM(2004)496)
Die Versammlung der Regionen Europas begrüßt die Diskussionen und den bisher erreichten Fortschritt der Arbeitsgruppe Strukturmaßnahmen zum Europäischen Zusammenschluss für territoriale Zusammenarbeit (EZTZ).

Wir möchten die Bedeutung des EZTZ für regionale Körperschaften in Europa hervorheben und  betonen, dass die Bewilligung dieser Verordnung für unsere Mitglieder äußerst wichtig ist. Die Regionen sehen den EZTZ als ein positives und notwendiges Instrument zur Förderung territorialer Zusammenarbeit in Europa an.

Insbesondere fordern wir Solidarität der Mitgliedstaaten für dieses Thema. Wir erkennen an, dass einige Mitgliedsstaaten aus verschiedenen Gründen nicht das Bedürfnis nach einem solchen Instrument verspüren. Dennoch, bitten wir diese Mitgliedsstaaten eindringlich, die Länder zu unterstützen, die solche Möglichkeiten nicht haben, und bitten sie die Bewilligung der Verordnung nicht zu verhindern nur weil sie selber keine Verwendung für diese haben. 

Insbesondere möchten wir während der Beratungen innerhalb der Arbeitsgruppe Strukturmaßnahmen am 17. Februar, die Mitglieder zur Berücksichtigung folgender Punkte anhalten:

Der Mehrwert des EZTZ:

In manchen europäischen Ländern begegnet die territoriale Zusammenarbeit ernsten gesetzlichen Hindernissen. Gegenwärtig haben viele der territorialen Kooperationsaktivitäten keine gesetzliche Grundlage und würden deshalb von der Einführung eines europäischen gesetzlichen Instruments außerordentliches Nutzen ziehen. Die Erweiterung der Europäischen Union in 2004 hat den Bedarf für einen gesetzlichen Rahmen für territoriale Zusammenarbeit wesentlich gesteigert. Der EZTZ würde ein solides Rahmenwerk schaffen, das in der ganzen Europäischen Union zur Förderung der territorialen Zusammenarbeit genutzt werden könnte. Er würde somit helfen die  europäische Integration für die Bürger sichtbarer zu machen. Die Regionen haben deshalb keine Zweifel daran, dass der EZTZ einen großen Mehrwert hat.

Anwendbarkeit des EZTZ über die Strukturfondsprogramme hinaus:

Wir bemerken dass manche Mitgliedsstaaten vorgeschlagen haben, der EZTZ soll nur zur Realisierung der Strukturfondsprogramme angewendet werden. Wir sind der Meinung, dies ist viel zu einschränkend. Viele ausgezeichnete interregionale Projekte und Programme werden ohne die Unterstützung der EU Fonds durchgeführt, und diese könnten auch sehr viel von der Anwendung des EZTZ profitieren. Die Europäischen Institutionen sollten alles was in ihrer Macht steht tun, um die Entwicklung solche Projekte zu unterstützen, die keine europäische Mittel in Anspruch nehmen, und doch konkrete und sichtbare Beispiele europäischer Integration darstellen, und dem wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt beitragen. Der EZTZ soll folglich zur Anwendung für die interregionale Projekte bereitstehen, die nicht von der EU finanziert werden, wie auch für Strukturfonds Aktivitäten.

Name des Instruments:

Wir merken an, es gab einen Vorschlag zur Zurücksetzung des Namens des gesetzlichen Instruments zum ‘Europäischen Verbund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit’; dies würde bedeuten, dass die Instrumentanwendung auf grenzüberschreitende Programme beschränkt wäre. Die VRE drängt die Arbeitsgruppe zur Beibehaltung des jetzigen Titels und zur Gewährleistung der Anwendbarkeit des Instruments auch für interregionale und transnationale Zusammenarbeit.  Diese Formen der Zusammenarbeit begegnen öfter aufgrund der geografischen Entfernung der Partner noch größeren Schwierigkeiten als die grenzüberschreitenden Programme und würden deshalb von dem EZTZ außerordentlich profitieren.
Die Rechtspersönlichkeit

Wir merken an, dass ein Vorschlag gemacht wurde dem EZTZ den Status derRechtspersönlichkeit nicht zu gewähren. Wir befürchten dass eine solche Entwicklung sich negativ auswirken könnte auf die Fähigkeit des EZTZ sich für nationale und Europäische Fonds zu bewerben und sie zu führen, was erneut seinen Mehrwert schmälern würde. Deshalb fordern wir die Arbeitsgruppe auf, diese Klausel der Verordnung, die einem EZTZ den Rechtspersönlichkeit Status gewährt, zu behalten; dies ist das Kernstück des Mehrwerts des Instruments.

Einführung der EZTZ

Wir vermerken dass eine Anzahl der Länder glaubt, der Kompromisstext der britischen Präsidentschaft habe den Mitgliedstaaten nicht die adäquate Kontrolle über die Einführung der EZTZ gegeben. Dennoch glauben wir, falls die Fähigkeit der Mitgliedsstaaten bestärkt wird die Einführung einzelner EZTZ zu verhindern, wird die Verordnung ihren Mehrwert verlieren. Wir fürchten dass manche Mitgliedsstaaten ihre regionale und lokale Gebietskörperschaften daran hindern könnten in EZTZ teilzunehmen, dadurch wäre die Verordnung in diesen Staaten in der Tat nicht mehr gültig. Deshalb fordert die VRE dass regionale und lokale Gebietskörperschaften ein EZTZ schaffen können, ohne eine vorherige Genehmigung des Mitgliedstaates oder einer anderen Körperschaft. Wir empfehlen dass die Teilnahme in einem EZTZ nur unter der Bedingung blockiert werden kann, dass eine solche Teilnahme nicht mit der EZTZ Verordnung oder mit den Kompetenzen gemäß den nationalen Gesetzen des vorgeschlagenen Mitglieds konform ist.

Definition der Kompetenzen

Der jetzige Text würde einzelnen Mitgliedsstaaten erlauben, eine Liste der Bereiche in denen der EZTZ genutzt werden könnte zu definieren. Dies bedeutet dass ein Mitgliedstaat eine Reihe von Vorschriften vorbereiten kann um die Arbeit der EZTZ auf bestimmte Themen zu beschränken, und somit ihnen nicht erlaubt in allen Kompetenzbereichen regionaler und lokaler Verwaltungen dieses Landes zu wirken. Abermals schwächt dies im Wesentlichen die Verordnung. Die Mitglieder eines EZTZ sollten imstande sein über nationale Grenzen hinaus zusammen zu arbeiten, in allen Angelegenheiten in denen sie das Recht innerhalb ihres eigenen Landes zur Zusammenarbeit mit anderen regionalen/lokalen Gebietskörperschaften haben. Die Mitgliedstaaten sollten nicht imstande sein den EZTZ zur Einschränkung der Kompetenzen lokaler und regionaler Verwaltungen zu nutzen. Wir würden deshalb darauf bestehen, dass dieses Konzept gänzlich aus dem Text entfernt wird.

Anwendung der Verordnung in den Drittstaaten

Die VRE unterstützt die Anregung einiger Mitgliedsstaaten einen Mechanismus einzuführen das erlauben wird den EZTZ an den Außengrenzen der Europäischen Union zu nutzen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern. Das sind die Gebiete in denen die meiste Unterstützung bezüglich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gebraucht wird. Deshalb empfiehlt die VRE der Arbeitsgruppe die Einführung einer Klausel zur Einrichtung bilateraler Abkommen zu erörtern, die von Fall zu Fall, bei Bedarf, zur Schaffung der EZTZ mit den Nachbarstaaten gebraucht wird. 

Schließlich fordern wir die Mitglieder der Arbeitsgruppe Strukturmaßnahmen konstruktiv an der Entwicklung eines praktischen Instruments für territoriale Zusammenarbeit zusammen zu arbeiten, das unbürokratisch und bedienerfreundlich für lokale und regionale Verwaltungen ist, und somit auch für alle Beteiligten den maximalen Mehrwert hat. Die VRE steht weiterhin den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Strukturmaßnahmen für weitere Informationen und Klärungen zur Verfügung.

Die Versammlung der Regionen Europas/VRE (www.a-e-r.org) ist die politische Organisation der  Regionen in Europa und ihr Sprachrohr auf europäischer und internationaler Ebene. Ihre Aufgabe ist, die Interessen der Regionen in politischen Prozessen zu schützen und interregionale Zusammenarbeit zu entwickeln. Die VRE bringt zusammen 255 Regionen aus 30 Europäischen Ländern – Mitglieder wie Nicht-Mitglieder der EU – und 13 interregionaler Organisationen
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